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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat David Stögmüller, Freundinnen und Freunde haben am 

31. Jänner 2020 unter der Nr. 699/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „rechtsextremer Straftaten im Bundesland Burgenland im Jahr 2019“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 8 und 10: 

• Zu wie vielen rechtsextremen Tathandlungen kam es im Jahr 2019 im Burgenland 

(aufgelistet nach Bezirken und Geschlecht)? 

• Zu wie vielen fremdenfeindlichen bzw. rassistischen Tathandlungen kam es im Jahr 

2019 im Burgenland (aufgelistet nach Bezirken und Geschlecht)? 

• Zu wie vielen antisemitischen Tathandlungen kam es im Jahr 2019 im Burgenland 

(aufgelistet nach Bezirken und Geschlecht)? 

• Zu wie vielen Anzeigen kam es insgesamt im Zusammenhang mit diesen 

Tathandlungen im Burgenland (aufgelistet nach Bezirken und Geschlecht)? 

• Zu wie vielen Anzeigen nach dem Verbotsgesetz kam es im Jahr 2019 im Burgenland 

(aufgelistet nach Bezirken und Geschlecht)? 

• Zu wie vielen Anzeigen nach § 283 StGB (Verhetzung) kam es im Jahr 2019 im 

Burgenland (aufgelistet nach Bezirken und Geschlecht)? 
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• Zu wie vielen Anzeigen nach sonstigen StGB-Delikten mit fremdenfeindlichem, 

rassistischem und rechtsextremem Hintergrund kam es im Jahr 2019 im Burgenland 

(aufgelistet nach Bezirken und Geschlecht)? 

• Zu wie vielen Anzeigen nach dem Abzeichengesetz kam es im Jahr 2019 im Burgenland 

(aufgelistet nach Bezirken und Geschlecht)? 

• Zu wie vielen Anzeigen nach Art. III Abs. 1 Ziff. 4 EGVG kam es im Jahr 2019 im Burgen-

land (aufgelistet nach Bezirken und Geschlecht)? 

 

Tathandlungen* im Burgenland im Jahr 2019 

 rechts-
extrem 

fremden-
feindlich/ 
rassistisch 

anti-
semitisch 

islamo-
phob 

sonstige 
Motivlage/ 
unspezifisch 

gesamt 

Eisenstadt 1 2 0 0 0 3 

Mattersburg 0 3 0 0 0 3 

Neusiedl am See 1 2 0 0 0 3 

Oberwart 2 2 0 0 0 4 

Summe  4 9 0 0 0 13 

*Eine Tathandlung kann mehrere Delikte mit gesonderten Personenanzeigen beinhalten. 

 

Anzeigen im Burgenland im Jahr 2019 

 
Ver-
bots-

gesetz 

§ 283 
StGB 
Ver-
hetz-
ung 

sonstige 
Delikte 

nach 
StGB 

straf-
rechtliche 

Neben-
gesetze 

Ab-
zeichen
-gesetz 

Sym-
bole-

Gesetz 

Art. III 
Abs. 1 

Z 4 
EGVG 

gesamt 

Eisenstadt 2 2 0 0 0 0 0 4 

Mattersburg 4 3 0 0 0 0 0 7 

Neusiedl am 
See 

2 1 2 0 0 0 0 5 

Oberwart 2 1 0 2 0 0 1 6 

Summe 10 7 2 2 0 0 1 22 

Im Zusammenhang mit den aufgeklärten Tathandlungen wurde in Burgenland folgende 

Anzahl an Personen zur Anzeige gebracht: 

 
männlich weiblich gesamt 

Eisenstadt 1 1 2 

Mattersburg 5 0 5 
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Neusiedl am See 3 0 3 

Oberwart 3 1 4 

Summe 12 2 14 

 

Zur Frage 9: 

• Zu wie vielen Anzeigen nach dem Symbole-Gesetz kam es im Jahr 2019 im Burgenland 

(aufgelistet nach den jeweiligen Gruppierungen des § 1 Symbole-Gesetzes)? 

Im Jahr 2019 wurde im Bundesland Burgenland keine Anzeige nach dem Symbole-Gesetz 

erstattet. 

Zur Frage 11: 

• Wie viele Hinweise auf rechtsextreme Aktivitäten im Burgenland gingen bei der 

Internet-Meldestelle für NS-Wiederbetätigung im Jahr 2019 ein? 

a. Wie viele davon führten zu einer Anzeige? 

Im Jahr 2019 bezogen sich neun Hinweise auf das Bundesland Burgenland. Daraus 

resultierten bis Jahresende zwei Anzeigen. 

 

 

 

Karl Nehammer, MSc 
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